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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Heimarbeitsgesetz 1960 geändert wird; 
Begutachtungsverfahren; Stellungnahme der Bundesanstalt Statistik Österreich 
  
  
Zu GZ BMASK-462.103/0001-III/8/2009  
Zu dem im Betreff genannten Gesetzesentwurf nimmt die Bundesanstalt Statistik Österreich wie folgt 
Stellung: 
Zu Randziffer 35.  § 47 lautet: 

„§ 47. Der Hinterleger eines Heimarbeitsgesamtvertrages hat je eine Ausfertigung des 
Heimarbeitsgesamtvertrages zu übermitteln: 

        1.      der Statistik Austria,…“ 
In dieser Bestimmung wäre „……..Statistik Austria ……. auf „Bundesanstalt Statistik Österreich“ zu 
ändern. 
§ 47 sollte daher wie folgt lauten: 

„§ 47. Der Hinterleger eines Heimarbeitsgesamtvertrages hat je eine Ausfertigung des 
Heimarbeitsgesamtvertrages zu übermitteln: 

        1.      der Bundesanstalt Statistik Österreich,…“ 
Begründung: 
§ 22 Bundesstatistikgesetz 2000 normiert den Namen der Bundesanstalt als Bundesanstalt Statistik 
Österreich. 
Im Besonderer Teil der Erläuterungen „Zu Z 35 (§ 47)“: 
„Die vorgesehene Bestimmung enthält die notwendige Namensänderung des „Österreichischen 
Statistischen Zentralamts in Wien“ auf „Statistik Austria“,…“ 
In den Erläuterungen wäre „……..Statistik Austria ……. auf „Bundesanstalt Statistik Österreich“ zu 
ändern. 
Zu Z 35 (§ 47) sollte daher wie folgt lauten:  
„Die vorgesehene Bestimmung enthält die notwendige Namensänderung des „Österreichischen 
Statistischen Zentralamts in Wien“ auf Bundesanstalt Statistik Österreich,…“ 
Begründung: 
§ 22 Bundesstatistikgesetz 2000 normiert den Namen der Bundesanstalt als Bundesanstalt Statistik 
Österreich. 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriela Petrovic 
Kaufmännische Generaldirektorin 
  
  
  

 
Die Bundesanstalt Statistik Österreich sowie alle Mitwirkenden an den beigefügten Unterlagen haben deren Inhalte sorgfältig 

recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Genannten übernehmen daher keine 
Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, insbesondere übernehmen sie keinerlei Haftung für eventuelle 

unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen.  
 

Korrekturhinweise übermitteln Sie bitte an die absendende Stelle.  
 

Diese Nachricht ist ausschließlich für die in der Anschrift genannte Person bestimmt. Sollten Sie dieses E-Mail irrtümlich erhalten haben, 
verständigen Sie bitte die absendende Stelle und vernichten Sie die Nachricht inklusive aller Anhänge. Danke.  
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